
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/3/28 99/14/0302
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2000

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

Rechtssatz

Dass ein Alleingesellschafter und Geschäftsführer einen ihm von der GmbH für beru6iche Zwecke überlassenen Pkw

nicht auch für private Fahrten verwendet, erscheint in gleicher Weise ungewöhnlich wie der Umstand, dass der

Einzelunternehmer seinen betrieblichen Pkw nicht auch für Privatfahrten einsetzt (Hinweis E 25.11.1997, 93/14/0159).
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